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L34009 Abgabenordnung Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §198 Abs2;

LAO Wr 1962 §146 Abs2;

Rechtssatz

Gemäß § 146 Abs 2 Wr LAO haben Abgabenbescheide im Spruch die Art und Höhe der Abgaben, den Zeitpunkt ihrer

Fälligkeit UND DIE GRUNDLAGEN DER ABGABENFESTSETZUNG (BEMESSUNGSGRUNDLAGEN) zu enthalten. Nach

AuBassung des VwGH gehört zu den Bemessungsgrundlagen notwendigerweise auch der Zeitraum, für den die

jeweiligen Abgaben vorgeschrieben werden (Hinweis E 16.9.1992, 88/13/0224).
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